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Zo) C a m m er - Beka n ntma chun g v o m
2Z. Sept . xudl . 2 . Oct . iZ ! ? .

Wiederholte In Folge der von einigen Aemtern ein-
Anweiiung der^Eg(;„ gj.z;en Anzeige , daß die Marsch - und

te zum Besah- Moorwege durch unbefugtes Befahren mtt
ren der vorge- Fx ^cktgütern gänzlich verdorben werden , fiu-

Frachtstraßen. die Cammer es nöthig , die Verordnung
vorn 4 . Juni 1804 » , wornach den von Em¬
den , Ape und Varel nach Bremen und zu¬
rück fahrenden Frachtfuhren die Passage über
die Marsch - Und Moorwege in den vorma¬
ligen Vogreyen Jade , Oldenbrock , Moor¬
riem , dem Stedingerlaude und Wüstenlan¬
de untersagt , und die Heerstraße über Ol¬
denburg , SandkrUg und Dingstedt als al¬
leinige Frachtstraße vorgeschrieben ist , hie¬
mittelst wiederholt in Erinnerung zu brin¬
gen . Es werden daher alle Frachtfuhrleute
ohne Ausnahme nochmals angewiesen , auf
ihren Reisen von Emden , Ape und Varel
nach Bremen und Zurück- sich keiner andern
Straße > als der Post - und Heerstraße über
Oldenburg , Sanökrug und Dingstedt , im¬
gleichen auf ihren Reisen von Varel nach
Elsfleth und zurück , sich nur der Passage
über Rastedt und den loyermoorweg zu be¬
dienen , mithin alle andere Wege , und na¬
mentlich die Passage durch die Vogtey Jade,
oder über den lehmder oder Rastcder Moor-
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